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fen oder Begünstiger außerdem den Ge¬
richten Vorbehalten.

Diese Verordnung soll durch die wöchent¬
lichen Anzeigen publicirt und in jedem Kruge

ein Exemplar derselben angeheftet werden.

J7 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom iZ . Juli  1820 . stubl . Juli 20^
6 . 8 .

Ouarantaine- In Betracht der , über die auf der Insel

dienender In- Majorca ausgebrochene Pest , bekannt gewvr-
sel Majorca, denen beunruhigenden Nachrichten und in Ue-

nopel̂ ° Tunis ' dercinstimmung mit den im Königreiche Dan-
Algier , Ma- nemark so wie auf der Elbe getroffenen Qua-

j , rocco, Smyr- ^taine - Maßregeln , stehet die Regierung

: Meran̂ n,^ ' des Herzogthums -Oldenburg sich veranlasset,
l s den Inseln Cor- ebenfalls zu verordnen , daß die von der Insel

1 m/di 'e iWeft'r Majorca , so wie von Constantinopel , Tunis,
;i kommenden Algier , Marocco , Smyrna , Narenta in

Schiffe» Dalmatien , Alexandria in Aegypten und den
Inseln Corfu und Candia auf der Weser an-
kommenden Schiffe , als aus instcirten Hä¬
fen kommend angesehen und daher nicht zuge¬
lassen , sondern zuvor an eine ordentliche Rei¬
nigungs - Anstalt , zur Abhaltung einer voll¬
ständigen Ouarantaine verwiesen , und nur
wenn ste mit gültigen Beweisen einer vollstän¬
dig abgehaltenen O.uarantaive versehen sind-
zugelaffen werden sollen»
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